
AMTSBLATT
DES k. u. k. KREISKOMMANDOS OLKUSZ.

Abonnementspreis vierteljährig K. 4 ‘50. Nr. 2. Olkusz, am 15. Februar 1918.
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tische Zuschläge bei Reisepässen. — 20. Rohstollzentrale — Parteienverkehr. — 21. »Wisla« — General
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Pränumeralionsgebiihr.

10.
Kundmachung.

Aul' Grund des \. O. K Befehles wird im Sinne 
des § 481 Ab^flni. 2. M. St. P. 0 . das S t a n d r e c h t  
verlautbart.

Demselben sind untergeordnet alle Personen im 
Feindesland, die ..im Machtbereiche der mobilisierten 
Truppen (Kommandos) oder der Verbündeten betreten 
weiden bei Verühung:

1) des Verbrechens der unbefugten Werbung,
2) des Verbrechens der Verleitung oder Hilfeslei- 

stung zur Verletzung eidlicher Militärdienstvcrpflich- 
tung und der Vomchuhleistung zu Gunsten der Aus- 
reisser,

3) des Verbrechens der Aussp ihung und anderer 
Handlungen gegen die Kriegsmacht des Stadles,

4) des. Verbrechens des Hochverrates,
5) des Verbrechens der Majestätsbcleidigung,
6) des Verbrgclu.ns der Störung der öffentlichen

Ruhe
7) des Verbrechens des Aufruhrs,
8) des Yerbrecheiis der öffentlichen Gewalttätig

keit durch boshafte Beschädigung fremden Eigentums,
9) des Verbrechens der öffentlichen Gewalttätig

keit durch boshafte Handlungen oder Unterlassungen, 
die an Eisenbahnen unter besonders gefährlichen Ver
hältnissen begangen werden,

10) des \ erbrechens der öffentlichen Gewalttätig
keit durch boshafte Beschädigung oder Störungen an 
Staatstelegraphen (Telephon).,

11) des Verbrechens der öffentlichen Gewalttätig
keit in ruderen als im Punkt 8 angeführten Fällen, wenn 
diese strafbaren Handlungen an einem dein Militär
oder Ladw ehrärar gehörenden oder in seiner Verwal
tung oder seinem Betrieb stehendem Eigentum began
gen werden oder wenn ohne Rücksicht auf diese Um
stände dei Betrag des in einem oder mehreren Angrif- 
len verursachten Schadens 1000 “(eintausend) Kronen 
übersteigt,

12) des \ erbrechens des Mordes, des Totschlages, 
der Brandlegung und des Raubes,

13) des Verbrechens des Diebstalils.,'und der Ver
untreuung, wenn der Betrag Vles in einem oder m eh
reren Angriffen Gestohlenen bzw. Veruntreuten 1000 
(eintausend) Kronen übersteigt, des .Verbiet hens der 
Veruntreuung und des Verbrechens des Betruges, 
wenn der Betrag JjfcS in e.mem oder mehreren Angrif
fen Veruntreuten bzw. Herausgelockten 2000 (zweitau
send) k rö n tn  übersteigt.

Die unt.er Punkt 8— 13 angeführten Verbrechen
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unterliegen der standrechtlichen Behandlung, wenn sie 
zum’ Nachteile der osterr.-ung., der polnischen oder der 
verbündeten Armee sowie der zu diesen Armeen bzw. 
zu deren Gefolge gehörigen Personen oder der k. u. k. 
Mil.-Verwaltung verübt wurden.

Die Mil.-Gerichte werden ausschliesslich nach den 
Bestimmungen der M. St. P. 0 . Vorgehen. .

Jede Person, welche sich eines der obbezeichneten 
Verbrechen wenn auch nu r  durch Mitschuld oder Teil
nahme schuldig m acht oder wenn sie das betreffende 
Verbrechen zu verüben versucht, verwirkt die Todes
strafe durch den Strang oder durch Erschiessen.

Vor Verübung der obgenannten Verbrecnen wird 
gewarntl

tt.

Ergänzende Bestimmungen betreffend das Stand- 
recht.

Das k. u. k. Militär-General-Gouvernement in L u 
blin ordnet Folgendes bis auf W iderruf an:

1. Die Schliessung aller Restaurationen, Schank- 
lokale, Kaffeehäuser, Konditoreien und aller ähnlicher 
Lokale um 8 Uhr abends. (8 Uhr-Sperre). x

2. Das Verbot der Versammlung sowie der An
sammlungen und des Aufenthalts von Personen in 
Gruppen auf öffentlichen Plätzen und Orten.

Dawiderhandelnde werden vor das Kriegsgericht 
gestellt und das Urteil wird unverzüglich — ohne vor
herige Bestätigung des k. u. k Armee-Oberkomman
dos — vollzogen.

12.
\

Vermahlung von Getreide.
Auf Grund der M. G. G. W . S. 201.376,18 und 

in Abänderung der Durchführungsbestimmungen, be
treffend den Verkehr mit Getreide und Mahlprodukten 
W. S. Nr. 78600 § 11 (Kundmachung L. A. 1867 vom 
1, August 1917) wird verfügt:

Bei Vermahlung von Getreide aller Art dürfen für 
Verstaubung höchstens 3% Getreides gerechnet werden.

B'ese Verordnung tritt  m it dem Tage der K und
machung in Kraft.

13. 

Verordnung vom 22. Dezember 1917,
betreffend die Verkehrsbeschränkung m it Bienenwachs.

Auf Grund des Art. 52 der Anlage zur Haager 
Konvention vorn 18. Oktober 1907 betreffend die Ge-
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...setze und Gebräuche des Landkrieges wird angeordnet 
wie folgt:

§ 1.

Jede Verarbeitung von unverarbeitetem Bienen
wachs, sowohl in reinem Zustande, wie auch gebleicht, 
ferner mit Parafin  oder Ceresin gemengt, sowie der 
Verkehr liiemit ist an  eine Bewilligung des k. u. k. Mi
litärgeneralgouvernements (Rohstoffzentrale) gebunden.

§ 2.
Personen, die einen Vorrat von über 10 kg Wachs 

besitzen, sind verpflichtet, dies bis spätestens den 
31. Jänner  1. J. beim k. u. k. Kreiskommando des L a
gerungsortes anzuzeigen.

§ 3.

Zum Ankauf von W achs sind ausschliesslich die 
vom k. u. k. Militärgeneralgouvemement (Rohstoffzen
trale) legitimierten Einkäufer befugt.

Als Höchstpreis werden .für reines Bienenwachs 
12 K und für mit Paraffin oder Ceresin gemengtes 6 K 
per Kilogramm festgesetzt.

§ 4.
Übertretungen dieser Verordnung werden gemass 

den Bestimmungen des § 9 der Verordnung vom 4. Juli 
1917, Nr. 61 V.-Bl. geahndet.

I
§ 5.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kund
m achung in Kraft.

Der k. u. k. Militärgeneralgouvemeur: 
Szeptycki m. p.
Generalmajor.

14. 

Verkehr mit Gemüse.
Auf Grund der MGG. Vdg. W. S. Nr. 201515/18 

wird verfügt:
1) Das mit der Vdg. W. S. 85677/17 (Kundmachung 

L. A. Nr. 2312 vom 27. Oktober 1917) geschaffene Kon
sortium für Einkaui von Gemüse aller Art wird mit 
dem heutigen Tage aufgelöst.

2) Der Einkauf, der Verkehr innerhalb des Okku
pationsgebietes und die Ausfuhr von Gemüse alle1- Art 
wird mit Ausnahme von Rüben und zwar Futterrüben, 
Stoppelruben, Zuckerrüben, Halbzuckerrüben und  Fut
termöhren, sowie mit Ausnahme der auf das Kontin
gent der Intendanz zählenden gelben Speisemöhren
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rreigegèben und unterliegt nur der Anzeigepflichl und 
der Angabe des Herkunftsortes, der W arengattung und 
der Ausfuhrstelle gem. der Vdg. des Armeeoberkom- 
m andanten vom 4. Oktober 1916 Vdgbl. Nr. 71 § 3 a.

Eine zeitliche Ausnahme hievon bildet n u r  der 
E inkauf von Sauerkraut für den Bedarf der Intendanz 
des MGG., welchen der Einkäufer der Intendanz rest
los bis spätestens 5. Februar 1918 zu bewerkstelligen 
bat. Nach dem 5. Februar ist der Einkauf und die Aus
fuhr von Sauerkraut ebenfalls freigegeben.

Die Bestimmungen dieser Verordnung treten mit 
dem Tage der Verlautbarung in Kraft.

15. 
Zuckerpreise.

Verordnung vom 25. Jänner 1918 betreffend die Zuoker
preise.

Auf Grund des § 4 der Verordnung des Armee- 
oberkoinmandaiiten vom 4. Mai 1916, Nr. 57 V.-Bl. wer
den die Zuckerpreise wie folgt festgesetzt:

§ 1 .

Die k. u. k. Militärverwaltung überlässt den Zuk- 
kfcr nur solchen Konzeąsionsinhabern, von denen die 
W are nach § 8 der Verordnung des Armeeoberkomman
danten vom 4. Mai 1916 Ni 57 Vg^BL, nur an Klein- 
verschleisser abgegeben werden darf (Grosshändler).

Diesen Konzessionsinhabern wird der Zucker zu 
folgenden Preisen überlassen:
100 kg. nicht raffinierter Kristallzucker um K. 386 
100 kg. raffinierter Zucker um K 406.—

4 Diese Preisbestimmung gilt für die «Abgabe im 
Magazine des Händlers.

§ 2.

Die Preise für den Verschleiss von Zucker vom 
l-rosshändler an den Kleinverschleisser werden folgen- 
dermassen festgesetzt:

1 russisches Pfund nicht raffinierter Kristalzucker 
K. 1.64.

1 russisches Pfund raffinierter Zucker K. 1.72.
Die Preisbestimmung gilt für die Abgabe in der 

Betnebsstätle des Kleinverschleissers. Die Transport
kosten werden de.m Grosshändler vom Kreiskommando 
vergüLet.

§ 3.
Die Preise für den Verschleiss von Zucker an Koii- 

-mmenten werden folgendeimüssen festgesetzt:
1 russisches Pfund nicht raffinierter Kristalzucker 

K. 1.72.
1. i ussisches Pfund raffinierter Zucker K. 1.80.

Am Tage der Kundmachung dieser Verordnung 
sind bei sämtlichen Grosshandlern die Zuckermengen, 
weichet/diese auf Lager, im Anrollen oder noch abzu
nehmen haben, festzustellen.

Für je 100 kg. dieser Zuckermengen ist eine Nach
zahlung zu leisten und zwar:

bei nicht rafiinierlem Kristalzucker von K, 109.70 
bei raffiniertem Zucker von K. 120,

§ 5.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der tvund- 
m achung in Kraft.

\
Der k. u. k Militärgeneralgouverpeur: 

Szeptycki m. p.
Generalmajor.

§ 4 .

16. 

Kundmachug vom 15. Jänner 1918,
betreffend den Umrechnungskurs des Rubels.

Gemäss § 1. Absatz 2 der Verordnung vom 1. Apiil 
1917, Nr. 34 V.-BL, betreffend den Zahlungsverkehr, 
wird bis auf weiteres für das k. u. k. Verwaltungsge
lnet das Wertverhältnis der Kronenwährung zur ru s 
sischen W ährung mit 220 K gleich 100 Rubel festge
setzt.

Die Kundmachung vom 20. Dezember 1917, Nr. 100 
V.-BL, ist aufgeholjién

Der k. u. k. Militärgeneralgouverneur: 
S z e p ty c k i  m .  p. 
Generalmajor.

17. 

Bestimmungen für die Warenverkehrszentrale in 
Lublin.

Mit MGG. W. S. Präs. Nr. 104/18 vom 7. Jänner 
1918 wurde nachstehendes angeordnet:

Dem Ausbau wirtschaftlicher Organisationen Po
lens einerseils, den Rückwirkungen des Krieges auf 
Warenbezüge für den Bedarf der besetzten Gebiete an 
dererseits Rechnung tragend, werden die in Krakau, 
Radom. Lemberg und Lublin bestehenden k. u. k A.us- 
kunftstellen mit 23. Dezember 1917 aufgelöst und de
ren Wirkungskreis an die Warenverkehrszentrale 
ii betragen.

Der Sitz der Warenverkehrszeiitrale in Krakau 
wird mit Ende des Jahres nach Lublin verlegt und
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sind ab .1. .Jänner 1918, Gèsuelie um Einfuhr in das 
k. u. k. Mililäiverwaltungsgebiel bezw. Ausfuhr aus 
demselben an die »Warenverkehrszentrale des k. u. k. 
MiliUirgeńeralgouvć'meinenls in Lublin, Niecała 8« zu 
richten. Den lnformationsverkehr mit dem Hinterland 
übernehmen Vertreter der Warenverkehrszentrale bei 
der Abteilung 10 KW. des k. u. k. Kriegsministeriums 
in Wien und deren Zweigstelle in Budapest.

Zur Liquidierung der gegenwärtigen Agenden der 
W a re m erkehrs/.entrale in Krakau verbleibt dortselbst 
bis aui weiteres eine Expositur b'estehen.

18.

Kundmachung des k. u. k. Militärgeneralgouver
nements vom 10. Jänner 1918, 

betreffend die Betrauung des W arschauer Dampfkessel- 
überwachungsvereines m it der Übermachung der im Pri

v a t- und Kommuiialbesitze stehenden Dampfkessel.

Das Überwachungsrecht der itn Privat- und Kom- 
munalbesitze, im Bereiche des k. u. k. Militälgeneral- 
gouvernemenls verwendeten Dampfkessel wird aus
schliesslich dem W arschauer Dampfkessel überwa- 
ehuhgsvereine übeiwiesen.

Die . Ausübung dieser Überwaehung wird von der 
genauen Einhaltung der nacliiolgeiidèn Bedingungen 
abhängig gemacht:

1. Die Wirksamkeit des Warschauer Dämpfkessel- 
iberwacluingsvereineS im Bereiche des k. u. k. Mili- 
täi'geiierafgouveriieme'nls uute-rliegt der Aufsicht des 
k. u. k. Miliiärgenmilgouveriiemeuts. Dasselbe bestä
tigt Änderungen dei' Yèfeüissatzimgen, kann auch in 
besondere» Fällen Satzungsänderungen nach gepfloge
nem EinvCT'nehmeri mit dei' körn- poln Regierung aii- 
ordnen.

2. Der Verein hat iimerlialb 2 Wochen, von dfem 
Tage der Veröffenllu Innig .dieser ivundmaclnmg, einen 
verantwort!icben Vertreter im k. u. k. W-rwaltungs
gebiet zu bestellen und dessen Bestätigung durch das 
k. u. k. Militärgeneralgonvememenl einzuhoh-n. Einer 
Anordnung des k. u. k. Mililargetieralgouyeinements, 
liinsichtlich Änderung dieses Yertreleifs muss Folge ge
geben werden.

3. Der Verein ist \erpflii lilet, die Aufsichl und 
Lntersucliuug von Dampfkesseln, vVèlche Eingenlum 
daatlieher Institubonen sind, über diesbezügliche Auf- 
lonlerung, gegen Entgelt uacli dem Vereinstarife zu 
übernehmen.

4. Die Beschlüsse der General Versammlungen der 
\Trbih.smitglieder, betreffend bestsetzimg der Mitgiieds- 
beiirägc}: sind durch die Vereinsverwaltung im Verord- 
mmgsblatle der k u k. Militärverwaltung in Polen und

wenigstens in einem Lubliner Tugesblatle zu -veröffen
tlichen.

5. Die bislang in Geltung bestandenen, auf das 
Dampfkesselwesen abzielenden \ orschriften bleiben 
unter Berücksichtigung der vorbesprochenen Änderun
gen und Ergänzungen fürd(?rhin in Kraft.

6. Die Konzession kann jederzeit zurückgezogen 
werden.

Infolge der \oislelieudbii Konzession hört die bis- 
' herige, mit der Kundmachung vom 12. September 1916, 

Nr. 104 (Y.-Bl. des k. u. k. Militäi génèr&lgouvernements 
vom è2. November lölöj!* Muck N.N III) zugestandene 
Wahl des Dnmpl'kesselübefvvadumgsorganes auf und 
trelen für jeden DampfkesscIbesTzer nachstehende Be- 
stiumnmgen in Kraft:

a) Alle im Bereiche des k. u. k. Militärgeneralgou
vernements in privatem oder Koimnunalbesitze befin
dlichen, in gewerblichen, bergmännischen, landwirt
schaftlichen, Kommimikalions und sonstigen Betrie
ben verwendeten Dampfkessel unterliegen der Aufsicht 
und der Ente ism luing  des W arschauer Dampfkessel- 
ühervvachuugsvereines.

b) Die Besitzer der vorausgevviesenen Dampfkessel 
sind verpflichtet dem »Vereine« anzugehören und u n 
terstehen dessen Vereinssutzung. Dampfkesselbesitzer, 
welche bislang nicht Mitglieder des »Vereines« waren, 
haben innerhalb 4 W obhen von der Veröffentlichung 
draser Kundmachimg in einer der Geschäftsstellen des 
Vereines ihren Beitritt zu demselben anzumelden.

e) JDie Besitzer der im ei Ten \bschnitte des P u n 
ktes a) angeführten Danqifkcssel sind verpflichtet, in 
nerhalb t Wochen von der Veröffentlichung dieser 
Kundmachung ęlem Warschauer Dompfkesselüberwa- 
cliungsvereine alle in ihrem Besitze befindlichen 
Dampfkessel selirii'Hic h anzuzeigen

Neu hinzidieleiH^e Milglieder haben diese Anmel
dung gleichzeitig mit dem Mitgliedsheili ilte zu verbin
den und die einschlägigen Kes.ielbüc her und Zeichnun
gen beikusi hin ssen.

Ebenso ist dem Vereine jede beabsichtigte Auf
stellung eines neuen Kessels, sowie die beabsichtigte 
Inbetriebsetzung eines ausser Betrieb gewesenen Kes
sels aiizuzeigeu.

d) Die 'Milgliedsbeiträge 1ur den Dainpfkesselve- 
iein könnten über Antrag der Vereinsvervvaltimg im 
W’egi î des Vlministrativ vetdahiens »eifigeli ieben wer
den.

Reklamationen gegen Beschlüsse der Generalver
sammlungen, welche die Erhöhung der-|Mitgliedsbei- 
träge betrefferi, kbnp&n innerhall) 4 WTochen vom Tage 
der Veröffentlichung des Generalversammlungsbe- 
schlusses im VTei'oi’cliujÉiig;sljil.aSlder k. u. k. Militärver
waltung in Polen, bei de‘r Yereiiisvervvaltung fcinge- 

1 bracht werden. Die Vereins Verwaltung hat die Be-



sehwerde, wenn diese unberücksichtigt bleiben sollte, 
an das k. u. k. Militärgeneralgouvernement zu leiten.

Die Erhebung der Beschwerde hat in Bezug auf 
die Zahlungspflicht in der festgesetzten Frist keine 
aufschiebende Wirkung.

Die Entscheidung des k. u. k. Militärgeneralgou- 
vernements ist endgiltig.

e) Zuwiderhandlungen gegen diese Kundmachung 
werden im Wege des Administralivverfahrens den e in
schlägigen ' Urschriften gemäss bestraft.

f) Diese Kundmachung tritt mit dem Tage ihrer 
Veröffentlichung in Kraft.

Das k. u. k. y i i l i lü rye iicra lgo iw eriiem en l .
Z. I;i \T. 168220/17.

19. 

Einhebung von städtischen Zuschlägen bei der 
Ausstellung von Auslandsreisepässen.

Das k. u. k. Mil.-Gen.-Gouv. m Lublin hat mit 
V dg. A. Mr. 166417H7 vom 10/1 1918 die Einhebung 
einer Zuschlagsgebuhr bei der Ausstellung von Aus
landspässen in der Höhe von je 10 K (zehn Kronen) 
bewilligt. Diese Gebühr ist bei der Stadlkassa in Olkusz 
zu entrichten und berührt nicht die bei der Ausstel
lung von Reisep issejr zui Einhejmng gelangende Stein- 
pelgebühr.

Jeder AuskuidsiVisepasSbewerber hat demnach 
zum Nachweise der erfolgten Einzahlung dieser Zu
schlagsgebühr von. 10 K vor der Ausstellung des an- 
ge-sproehenen Reisepasses sich mit dem Erlagscheine 
des Magistrates Olkusz auszuweisen.

In das kniserl. deutsche Okkupationsgebiet Polen 
ausgestellte Reisepässe sind von dieser Xu; chlagsge- 
bühr ausgenommen.

20.
i

Röhstoffzentrale —  Partelenverkehr.

Behufs Regelung eines geordneten Geschäftsgan
ges bei det Liqutdalur der Röhslol izentrale beim MGG. 
wird angeordnel, dass vom X. Februar 1918 an, der Par-  I 
teienverkelu und die Einlösung bezw. Auszahlung per 
sonlich durch die Parteien überreichter Bescheinigun
gen nur an zwei J agen in der Woche und zwar am 
Dienstag und Donnerstag und falls aul einen dieser 
Tage ein Feiertag fällt, am darauffolgenden Tage slatl- 
zufinden hat,

Kunamacnung des k. u. k. Militärgeneralgouver
nements vom 11. Dezember 1917,

betreffend die Gestellung der Generalvertreter für das 
k. u. k. Verwaltungsgebiet in Polen seitens der gegen
seitigen Feuerversicherungsgesellschaft „W is ła" in W ar

schau.
Das Mililärgeneralgouverneiiienl hat M i#islaus 

k ipm an und Heinrich Kubański, beide wohnhaft in 
Lublin, als Generalvertreter der gegenseitigen Feuer- 
vèrsicherungsgeseUsehafl »Wisla« in Warschau fi'u das? 
k. ü. k. Verwaltungsgebiet in Polen an Stelle des J u 
lius Konopacki bestätigt.

Das /, u. k. M ü ilä n je n e ra lg v u v e rn e m e n t  
Z, E. Nr. 163820/17.

21.

22.
Waffengebrauch.

Da die Schmuggler, gegen welche seitens der im 
Grenzpolizeidienste stehenden Wachen und Posten von 
der Waffe Gebrauch gemacht wurde, hierüber öfter 
iiriger Ansicht sind, wird laut M. G. G. Gstb. Präs. 
Nr. 15808/H917 ein diesbezüglicher Auszug aus dem 
»Merkblatte für den Grenzpolizeidienst« nachstehend 
\ erlaulbarl:

»Posten und Patrouillen haben hei J a g  und bei 
Nu-ht das Gewehr geladen und das Bajonett gepflanzt. 
Von dar Feuerwaffe darf Gebrauch gemacht werden, 
wenn die Wachen, Posten oder Patrouillen tätlich an 
gegriffen und gefährlich bedroht: demnach zur persön
lichen Verteidigung l'èincr wenn M achen, Posleu oder 
Patrouillen ohne Verballungen vornehmen zu können, 
trotz vorausgegangener Mahnung gröblich, beschimpft 
oder beleidigt vvrden und das Bajonett hiezu nicht aus
reicht, endlich gegen Schmuggler oder sonstige verdäcli- 
lige Personen, welcln auf den zweiten Anruf nicht ste
hen bleiben«.

23. 

Kundmachung des Kommandos der k. u. k. Hee
resbahn „Nord".

Betreten des Bahnkörper,
Personen, welche ohne Ermächtigung innerhalb 

eines Bahnhofes, eines Magazines, auf den Geleisen 
oder auf sonstigem Bähngrund angetroffen werden, h a 
ben eine im Einvernehmen mil dem k. u. k. Mililär- 
General-Gom“incmenl 111 Polen testgesitzte Geldstrafe 
von K 20 zu entrichten.
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Im Falle der VmweijfSfftag des Érlages dieser 
Slraie werden soh he Personen der Gendarmerie über
geben.

24.
Strafe.

Mit dem Mraferkenntnisse des k. u. k. Kreiskom
ma ndqg F. Nr. 22430 vom 9/11 1917 (M. G. G. Z. K. 
Nr. 100282 vom 16/1 1918) wurde Chil Josek Springer 
aus Wolbrom wegen Übertretung des unbefugten Ger
bens mit der Geldstrafe von K 400 — event Arrest- 
slrafe tvon 30 Tagen bestraft und zugleich der Ver
fall der beschlagnahmten Rotihäute ausgesprochen.

Entrichtung der Prenumerationsgebühr für das 
Amtsblatt.

.lene Gemeinden u. Privatabonenten, welche die 
PränumerationSgebühr für das Amtsblatt des Kreis
kommandos noch nicht entrichtet haben, werden hie- 
nnt aufgefordert, diese Gebühr umgehend bei der Kassa 
des Kreiskonnnandos gegen eine durch die Verwal
tungs-Abteilung auszustellende Quittung einzuzahlen.

Mit Rücksicht auf die erhöhte Papier- u. Druck
preise wird die Pränuinerationsgcbühr für das Jah r  
1918 auf 18 K festgesetzt.

25.

Der k. u k KreisKommandant:

O berst G raf G O T T F R IE D  C L A M  M A R T iN IC  m. p.

\

Krakow. — Druk W. L. Anczyca i Spółki.






